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PRESSEMITTEILUNG 
 
Entwurf des Kreislaufwirtschaftsgesetzes liegt vor 
– unbefriedigend für die kommunale Entsorgungswirtschaft 
 
Der lang erwartete Arbeitsentwurf des Bundesumweltministeriums eines Gesetzes zur Neuord-
nung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts ist nun bekannt geworden (Bearbeitungsstand: 
23.02.2010). Er soll noch in dieser Woche den beteiligten Verbänden zur Anhörung und Stellung-
nahme zugeleitet werden. 
 
Die Novelle verfolgt im Wesentlichen das Ziel, die im Dezember 2008 verkündete neue Abfall-
rahmenrichtlinie in deutsches Recht umzusetzen, was bis zum 12.12.2010 zu erfolgen hat.  
 
Daneben war insbesondere von der kommunalen Seite gefordert worden, die Klarstellung be-
züglich der Ausnahmen von der Überlassungspflicht bei einer Eigenverwertung und einer ge-
werblichen Sammlung, die das Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung vom 
18.06.2009 vorgenommen hatte, in das Gesetz zu übernehmen (vgl. dazu bereits die Sonderaus-
gabe Abfall-Newsletter GGSC vom Juni 2009).  
 
Der Gesetzesentwurf verfolgt im Wesentlichen drei Ziele: 

 Umsetzung EG-rechtlich bindender Bestimmungen der neuen Abfallrahmenrichtlinie 
 Stärkere Ausrichtung der Kreislaufwirtschaft auf den Ressourcen-, Klima- und Um-

weltschutz 
 Klarstellung und Präzisierung abfallrechtlicher Regelungen mit dem Ziel die Vollzugs- 

und Rechtssicherheit zu verbessern 
 

Von zentraler Bedeutung für die kommunale Abfallwirtschaft ist die Ausgestaltung der kommu-
nalen Überlassungspflichten, wie sie  nunmehr in den §§ 16 bis 18 Kreislaufwirtschaftsgesetz 
vorgenommen wird.  
 
Der vielfach erhobenen Forderung, die Neuordnung der Überlassungspflichten anhand der Her-
kunftsbereiche der Abfälle vorzunehmen, statt die Abgrenzung von Beseitigung oder Verwer-
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tung für die Aufteilung der Entsorgungsverantwortlichkeit heranzuziehen, wird nicht entspro-
chen. Das ist eine große Enttäuschung, dass das BMU glaubt, jahrelangen Auseinandersetzun-

gen um eine vernünftige Ausgestaltung der Überlassungspflichten mit einer Minilösung begeg-

nen zu können. 
 
PRÄZISIERUNG DER ÜBERLASSUNGSPFLICHTEN 

Die bisherige Systematik der Überlassungspflichten soll im Wesentlichen beibehalten werden: 
Haushaltsabfälle sollen also auch künftig der Überlassungspflicht an die öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger (örE) unterworfen werden, auch wenn es sich dabei um gesondert erfasste, 
getrennte Wertstofffraktionen handelt. Mit einer Ausnahme: Für die Verwertung von Haus-
haltsabfällen auf den zur privaten Lebensführung genutzten Grundstücken dürfen danach künf-
tig auch Dritte eingesetzt werden. Für die anderen Herkunftsbereiche bzw. die sog. „Gewerbeab-
fälle“ bleibt es bei einer Überlassungspflicht für Beseitigungsabfälle.  
 
NEUE REGELUNGEN ZUR GEWERBLICHEN SAMMLUNG  

Eine nähere Ausformung erfahren die Regelungen zur gewerblichen Sammlung für Haushaltsab-
fälle: Zwar bleibt es im Grundsatz bei der bisherigen Formulierung, wonach solche Sammlungen 
(nur) durchgeführt werden können, wenn ihnen keine überwiegenden öffentlichen Interessen 
entgegenstehen. Wann dies der Fall sein soll, wird aber erstmals relativ ausführlich – und teils in 
Abweichung von der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) aus dem Jahr 
2009 hierzu – umschrieben: Erst die Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgers insgesamt, seines Drittbeauftragten oder eines nach § 25 einge-
richteten Rücknahmesystems soll dazu führen, dass überwiegende Interessen entgegenstehen. 
Eine  Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des örE soll grundsätzlich dann anzunehmen sein, 
wenn die Aufgabenerfüllung durch den örE zu wirtschaftlich ausgewogenen Bedingungen ver-
hindert wird, wobei Auswirkungen auf seine Planung und Organisation besonders zu berück-
sichtigen sind. Nicht greifen sollen diese näheren Umschreibungen, wenn der örE „offensicht-
lich“ nicht in der Lage ist, ein System in gleicher Qualität, Dauer und Effizienz anzubieten. Ein 
Konkurrenzsystem zu dem des örE wird also offenbar durchaus als eine gewerbliche Sammlung 
verstanden – anders als vom BVerwG.  
 
Neu ist zudem eine in § 16 Abs. 5 eingefügte  Anzeigepflicht für gemeinnützige und gewerbliche 
Sammlungen. Dabei  muss der Unternehmer umfassende  Angaben zur geplanten, gewerblichen 
Sammlung machen (z. B. Angaben über Größe und Organisation des Unternehmens, über Art, 
Ausmaß und Dauer der Sammlung, die Darlegung der vorgesehenen Verwertungswege, Nach-
weise über die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung der gesammelten Abfälle, usw.). 
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BEWERTUNG  

Insbesondere bei der Ausgestaltung der Überlassungspflichten sind die Klarstellungen des Bun-

desverwaltungsgerichts und die kommunalen Interessen nicht angemessen berücksichtigt wor-

den.  

 
Zu begrüßen ist, dass der Gesetzesentwurf klarstellt, dass getrennte Wertstoffe aus Haushal-
tungen weiterhin den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern überlassen werden müssen 
und Ausnahmen von den Überlassungspflichten bei Abfällen aus privaten Haushalten nur im 
absoluten Ausnahmefall möglich sein sollen (Grundsätzlich „echten“ Eigenverwertung nötig, 
nur bei Verwertung auf dem eigenen Grundstück an Dritte delegierbar). 
 
Zu kritisieren ist, dass flächendeckende Konkurrenzsysteme unabhängig von der Größe, dem 

Organisationsgrad, der Intensität und dem Marktverhalten gegenüber dem Bürger künftig mög-

lich sein sollen.  

 
Weist eine solche gewerbliche Sammlung ein höheres Qualitätsniveau auf, kann sie sich nach 
dem aktuellen Stand des Entwurfs sogar unter erleichterten Bedingungen neben der öffentli-
chen Sammlung etablieren. Damit wird von der vom Bundesverwaltungsgericht vorgenommene 
Präzisierung des Begriffs der gewerblichen Sammlung abgewichen, wonach der dem Gesetz 
zugrundeliegende Sammlungsbegriff Tätigkeiten ausschließt, die auf Grundlage vertraglicher 
Bindung zwischen dem sammelnden Unternehmen und den privaten Haushalten nach Art eines 
Entsorgungsträgers in dauerhaften festen Strukturen gegen Entgelt abgewickelt werden. Die 
Präzisierung des Begriffs der überwiegenden öffentlichen Interessen greift zum Teil Aspekte der 
vom Bundesverwaltungsgericht vorgenommenen Konkretisierung durch den gesetzlichen Ver-
weis auf die Aspekte der Planungssicherheit und Organisation der örE auf, ist aber insgesamt 
weniger restriktiv als das Bundesverwaltungsgericht. Gerade der bereits im Vorfeld der Novelle 
diskutierte „Höherwertigkeitsnachweis“, wonach entgegenstehende öffentlich-rechtliche Inte-
ressen dann nicht in Betracht kommen, wenn der örE offensichtlich nicht in der Lage ist, die von 
der gewerblichen Sammlung angebotenen Sammel- und Verwertungsleistungen in gleicher 
Qualität, Effizienz und Dauer selbst oder unter Beauftragung Dritter zu erbringen (§ 16 Abs. 4 S. 4 
Kreislaufwirtschaftsgesetz) wird trotz Kritik beibehalten. Er wird in der Praxis keine Bedeutung 
erlangen, es sei denn man will z. B. das Bayerische System der Wertstoffhöfe auflösen. Nicht je-
des Bringsystem ist „niederwertig“, im Übrigen könnten die öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger selbstverständlich erforderlichenfalls den gewerblichen Systemen vorgreifen.  
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Die Regelung schränkt die Organisationshoheit der Kommunen unangemessen ein und wird 

dem Stellenwert der kommunalen Selbstverwaltung, der durch den Lissaboner Vertrag erheblich 

gestärkt, wird nicht gerecht. 

 
Die Neuregelung ist an vielen Stellen auslegungsbedürftig und streitanfällig. Nachdem das Bun-

desverwaltungsgericht 15 Jahre nach Inkrafttreten des KrW-/AbfG endlich Klarheit zu den ge-

werblichen Sammlungen geschaffen hatte, wird die geplante Neuregelung auf Jahre hinaus 

neue Rechtsunsicherheit bringen. 
 
 
 
 
Hartmut Gaßner, Rechtsanwalt (Berlin) 
Dr. Ralf Gruneberg, Rechtsanwalt/Dipl.-Verwaltungswirt (Köln) 
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